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Zweckverband Tourist-Information Passauer Land 
 

HAUSHALTSSATZUNG 2025 

 
Gem: Art. 63 ff der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern i.V.m. Art. 41 ff des Gesetzes über die 

kommunale Zusammenarbeit (in der jeweils geltenden Fassung) und § 20 ff der Verbandssatzung in 
der geltenden Fassung erlässt die Verbandsversammlung für das Haushaltsjahr 2025 folgende 

Haushaltssatzung des Zweckverbandes Tourist-Information Passauer Land: 

 
§1 

 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt, er 

schließt 
 

1. Im Ergebnishaushalt mit dem Gesamtbetrag der Erträge von   100.350 € 

Dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von     100.350 € 
und dem Jahresergebnis von        + / -  0 € 

 
2. Im Finanzhaushalt 

a) Aus laufender Verwaltungstätigkeit mit dem Gesamtbetrag 

der Einzahlungen von       100.350 € 
Dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von     100.350 € 

und einem Saldo von       + / -  0 € 
 

b) Aus Investitionstätigkeit  
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von             0 € 

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von             0 € 

und einem Saldo von                0 € 
 

c) Aus Finanzierungstätigkeit  
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von             0 € 

mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von             0 € 

und einem Saldo von                0 € 
 

d) Und einem Saldo aus dem Finanzhaushalt von      + / - 0 € 
 

§2 

 
Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§3 

 
Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-

dermaßnahmen werden nicht festgesetzt. 

 
§4 

 
Die Höhe des durch sonstige Erträge nicht gedeckten Bedarfs zur Finanzierung der Ausgaben im Er-

gebnishaushalt (Umlagesoll) wird auf die Verbandsmitglieder umgelegt. Die Bemessung der Umlage 

richtet sich nach § 21 der Verbandssatzung des Zweckverbandes Tourist-Information Passauer Land. 
Die Höhe der Umlage wird für 2025 auf 99.850 € festgesetzt. 

 
§5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen nach dem Haus-

haltsplan wird auf 20.070 € festgesetzt. 
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§6 

 
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft. 

 

Passau, 28.11.2024 
gez. 

Raimund Kneidinger, Landrat 
Verbandsvorsitzender 

 

Der Haushaltsplan liegt vom 24.01.2025 bis 10.02.2025 in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes 
Tourist-Information Passauer Land, Passauer Straße 39, 94121 Salzweg zur Einsichtnahme auf. 

 

 

Haushaltssatzung 

des Zweckverbandes PassauCard  
für das Wirtschaftsjahr 2025 

 
Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) i. V. m. Art. 42 Abs. 1 

des Gesetzes über kommunale Zusammenarbeit (KommZG) und § 19 Abs. 1 – 5 der Verbandssatzung 

erlässt die Verbandsversammlung folgende 
 

HAUSHALTSSATZUNG: 
 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt; er 

schließt 
 

1) im Erfolgsplan mit   

dem Gesamtbetrag der Erträge von  491.800,00 Euro 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen von 491.800,00 Euro 

Jahresüberschuss 0,00 Euro 

  

2) im Vermögensplan  

  

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen von 5.000,00 Euro 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen von                5.000,00 Euro 

und einem Saldo von 0,00 Euro 

 
§ 2 

 
Kredite zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan sind im Wirtschaftsjahr  

2025 nicht vorgesehen. 
 

§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen werden im Vermögensplan nicht festgesetzt.  

 
§ 4 

 

Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 43 KommZG und § 21 
der Verbandssatzung auf die Verbandsmitglieder umgelegt  

werden soll, wird für das Wirtschaftsjahr 2025 auf 75.000 Euro festgesetzt  
(Umlagensoll).  
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§ 5 

 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen  

nach dem Wirtschaftsplan wird auf 16.000,00 Euro festgesetzt.  

 
§ 6 

 
Die Haushaltssatzung tritt am 01. Januar 2025 in Kraft.  

 

Passau, 20.02.2025  
 

gez. 
 

Raimund Kneidinger 
Verbandsvorsitzender 

 

II. 
 

Die Regierung von Niederbayern als zuständige Rechtsaufsichtsbehörde hat mit Schreiben vom 
19.02.2025 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung 2025 keine nach Art. 40 KommZG i. V. m. Art. 67 

und 71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 

 
III. 

 
Die Haushaltssatzung wird hiermit gemäß Art. 24 KommZG bekanntgemacht. Die Haushaltssatzung und 

der Haushaltsplan liegen gemäß Art. 40 KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO i. V. m. § 4 der BekV während des 
ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes PassauCard, Domplatz 11, Zimmer E.29, in-

nerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 

 
Passau, 20.02.2025 

 
gez. 

 

Raimund Kneidinger 
Landrat/Verbandsvorsitzender  

Zweckverband PassauCard 
Domplatz 11 

94032 Passau 

 

 

Bekanntmachung 
der 

Haushaltssatzung 

 
des Schulverbands Garham 

(Landkreis Passau) 
für das Haushaltsjahr 2025 

 

I. 
 

Aufgrund des Art. 9 BaySchFG, Art. 40 Abs. 1 KommZG sowie der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung 
erlässt der Schulverband Garham folgende  

 
Haushaltssatzung 

 

§ 1 
 

Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 wird hiermit festgesetzt. 
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Er schließt 
im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 

320.400,00 € 

 
im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit 

65.000,00 € 
 

§ 2 

 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen. 

 
§ 3 

 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

§ 4 
 

Schulverbandsumlage 
 

1. Verwaltungsumlage 

 
1.1 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Verwaltungshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 248.500 € festgesetzt und nach der Zahl 
der Verbandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Verwaltungsumlage). 

 
1.2 Für die Berechnung der Verwaltungsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 

vom 1. Oktober 2024 auf 76 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
1.3 Die Verwaltungsumlage wird je Verbandsschüler auf  

3.269,74 € festgesetzt. 
 

2. Investitionsumlage 

 
2.1 Der durch sonstige Einnahmen nicht gedeckte Bedarf (Umlagesoll) zur Finanzierung von Ausgaben 

im Vermögenshaushalt wird für das Haushaltsjahr 2025 auf 0 € festgesetzt und nach der Zahl der Ver-
bandsschüler auf die Mitglieder des Schulverbandes umgelegt (Investitionsumlage). 

 

2.2 Für die Berechnung der Investitionsumlage wird die maßgebende Schülerzahl nach dem Stand 
vom 1. Oktober 2024 auf 76 Verbandsschüler festgesetzt. 

 
2.3 Die Investitionsumlage wird je Verbandsschüler auf 0 € festgesetzt. 

 
§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan 
wird auf 50.000 € festgesetzt. 

 
§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 
 

§ 7 
 

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 
 

Hofkirchen, 24.02.2025    Schulverband Garham 

Josef Kufner 
1. Bgm. und Schulverbandsvorsitzender 
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II. 
 

Das Landratsamt Passau hat als Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 20. Februar 2025 SG. 31-

04 Az. 944 mitgeteilt, dass die Haushaltssatzung keine nach Art. 9 BaySchFG, Art. 40 KommZG i. V. 
m. Art. 67 und 71 GO genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. 

 
III. 

 

Die Haushaltssatzung samt ihren Anlagen wurde in der Verwaltung des Marktes Hofkirchen in Hofkir-
chen, Rathausstr. 1 (Zimmer 9) niedergelegt und zur Einsicht bis zur nächsten amtlichen Bekanntma-

chung einer Haushaltssatzung innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden bereitgelegt (Art. 9 
BaySchFG, Art. 24, 40 KommZG i. V. m. Art. 65 Abs. 3 GO, § 4 der Bekanntmachungsverordnung). 

 
 

Hofkirchen, 24.02.2025   Schulverband Garham 

Josef Kufner 
1. Bgm. und Schulverbandsvorsitzender 

 

 
Kraftloserklärung 

 
Die verloren gegangenen Sparurkunden der Sparkasse Passau, Geschäftsstelle Tittling, lautend auf 

 
 

Frau 

Anneliese Pauli 
Hochfeldstr. 46 

94538 Fürstenstein 
Sparkonto Nr. 3510815149 

 

 
werden hiermit für kraftlos erklärt.  

 
Passau, 20.02.2025 

 

Sparkasse Passau 
Peter Stadler  

 (Gebietsdirektor)  
 

 
ausgehängt am: 

 
Unterschrift: 

 

abgenommen am: Unterschrift: 
 

 
 


